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Gabenteilung beim Einsatz 
von stickstoffhältigen Düngemitteln 
Die Vorgaben zur Teilung von Düngegaben mit stickstoffhältigen Düngemitteln sind in der Nitrataktions-
programmverordnung (NAPV) geregelt. 

Benedikt  Ecker, BSc 

Für die Gabenteilung entschei-
dend ist der schnellwirksame 
Anteil stickstoffhältiger Dünge-
mittel. Somit gilt bei Stickstoff-
gaben in Form von Nitrat-N, 
Ammonium-N oder Carba-
mid-N von mehr als 100 Kilo-
gramm je Hektar eine verpflicht-
ende Teilung der Gaben. Wer-
den Wirtschaftsdünger ausge-
bracht, ist für die Gabenteilung 
der enthaltene Ammonium-N 
ausschlaggebend. Eine Aus-
nahme besteht bei stabilisier-
ten Düngemitteln mit physika-
lisch oder chemisch verzögerter 
Stickstofffreisetzung. Als stabili-
sierte Düngemittel gelten Dün-
gemittel, bei denen die Nitrifika-
tion von Ammonium zu Nitrat 
durch Nitrifikationsinhibitoren 
verzögert wird. Ebenso besteht 
die Ausnahme für die Ausbrin-
gung von Düngemitteln im Cul-
tanverfahren. Eine weitere Aus-
nahme besteht bei Hackfrüch-
ten und Gemüsekulturen, wenn  

der Boden eine mittlere bis hohe 
Sorptionskraft - das heißt einen 
mehr als 15-prozentigen Tonan-
teil - aufweist. 

Gabenteilung bei 
Teilnahme an GW 2030 
— Acker 
Bei Teilnahme an der 
ÖPUL-Maßnahme „Vorbeu-
gender Grundwasserschutz - 
Acker" gilt die verpflichtende 
Gabenteilung bei Stickstoffga-
ben in Form von Nitrat-N, Am-
monium-N oder Carbamid-N 
bereits ab 80 Kilogramm je Hek-
tar. Werden Wirtschaftsdün-
ger ausgebracht, ist für die Ga-
benteilung der enthaltene Am-
monium-N ausschlaggebend. 
Auch hier besteht die Ausnah-
me von der verpflichtenden Ga-
benteilung durch den Einsatz 
stabilisierter Düngemittel oder 
die Ausbringung im Cultan-
verfahren. Weitere Ausnahmen 
sind in diesem Fall nicht gege-  

ben.  Für die Düngung im Cul-
tanverfahren kann eine Förde-
rung von 40 Euro je Hektar be-
antragt werden. 

Gabenteilung 
in Gewässernähe 

Grenzt ein Schlag an ein Ge-
wässer an und weist der an-
grenzende Bereich von 20 Me-
tern zum Gewässer eine durch-
schnittliche Neigung von 
mehr als zehn Prozent auf, liegt 
gemäß NAPV eine Düngung in 
Hanglage vor. In diesem Fall 
müssen bei der Ausbringung 
von leichtlöslichen, stickstoff-
hältigen Düngemitteln Stick-
stoffgaben von mehr als 100 
Kilogramm je Hektar nach 
Abzug der Stall- und Lagerver-
luste (NaL) auf dem gesamten 
Schlag in Teilgaben erfolgen. 

Die zuvor genannten Ausnah-
men sind in diesem Fall nicht 
gültig. 

Beim Einsatz stabilisierter 
Düngemittel ist auf die verzö-
gerte Stickstofffreisetzung von 
vier bis acht Wochen - je nach 
Witterung - zu achten, um die 
entsprechende Versorgung 
der Pflanzen sicherzustellen. 
Weitere Informationen zum 
Einsatz des Cultanverfahrens 
können im Versuchsportal der 
Landwirtschaftskammer Ober-
österreich nachgelesen wer-
den. 

Die gezielte Düngung zum 
Zeitpunkt des Bedarfs der 
Pflanzen ist wichtig, um durch 
die direkte Aufnahme und Ver-
wertung der Nährstoffe das Ri-
siko für Verluste in Gewässer 
und die Atmosphäre zu verrin-
gern und die Düngemittel effi-
zient einzusetzen. 

14. April, 8 bis 9 Uhr I ASZ Hastach 
14. April,11 bis 12.30 Uhr ASZ Helfenberg 
16. April, 8 bis 9 Uhr ASZ St. Martin 
16. April,11 bis 12.30 Uhr ASZ Altenfelden 
20. April, 8 bis 9 Uhr St.  Veit  Waxenbergstr. 
20.April, 11 bis 12 Uhr ASZ St. Peter 
21.April, 8 bis 9 Uhr ASZ Neustift 
21. April,11 bis 12.30 Uhr ASZ Grenzland 
22. April, 8 bis 9 Uhr Hofkirchen Neubau 
22. April,11 bis 12.30 Uhr ASZ Lernbach 
28. April, 8 bis 9 Uhr ASZ Ulrichsberg 
28. April,11 bis 12 Uhr ASZ Algen-Schlägt 
30. April, 8 bis 9.30 Uhr Bauhof Sarleinsbach 
30. April, 11.30 bis 13 Uhr ASZ Rohrbach 
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